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1. Leistungsbewertung  
 
Leistungsbewertung ist im schulischen Leben allgegenwärtig. Das Beobachten, Fördern und 

Fordern und das Bewerten von Leistungen ist eine wesentliche Aufgabe des schulischen Ler-

nens. 

Die Rahmenbedingungen  werden auf 3 Ebenen festgehalten: 

 

 

 

 

 

Gesetzliche Vorgaben (GV):  
Schulgesetz § 48, Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO-SI) mit den dazugehörigen Ver-

waltungsvorschriften sowie Vorgaben der Richtlinien und Kernlehrpläne. 

Schulinternes Leistungskonzept (SchL): Grundlegende fächerübergreifende Kriterien und 

Vereinbarungen, die für alle an der Gertrud-Bäumer-Schule Gültigkeit haben und die die Qua-

lität sichern sollen. 

Schulinterne Fachlehrpläne (FLP): 

Verbindliche fachspezifische Absprachen durch die Fachkonferenzen. 

 
1.1 Ziele der Leistungsbewertung: 
 
Die Leistungsbewertung gibt Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern Orientierung, wel-

che Lernziele in welchem Umfang erreicht wurden, wo Stärken der Lernenden liegen und auf 

welchen Lernfeldern besondere Anstrengungen unternommen werden müssen, um wesentli-

che Lernziele zielgerichtet und nachhaltig zu erreichen. Individuelle Fördermaßnahmen basie-

ren so auf Diagnose im Unterricht und auf Lernerfolgskontrollen. Leistungsbewertung, d.h. 

sowohl die Bewertung des Lernprozesses als auch die Bewertung der erreichten Kompeten-

zen der Schülerinnen und Schüler dienen aber auch den Lehrkräften  zur Orientierung für eine 

am Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtete Unterrichtsplanung, um 

Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft und Leistungsentwicklung zu stärken. Außerdem 

bildet die Leistungsbewertung  die Grundlage für Zeugnisse und Abschlüsse sowie Beratun-

gen von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern. 

1.2 Gesetzliche Vorgaben 

§ 48 Grundsätze der Leistungsbewertung (SchG)  

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des 

Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schüle-

rin oder des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen können vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle 

von Noten treten oder diese ergänzen. 

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähig-

keiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin 
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oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbe-

reich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsberei-

che sowie die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbe-

wertung angemessen berücksichtigt. 

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:  
1. sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforde-

rungen im besonderen Maße entspricht.  
2. gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 

entspricht.  
3. befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im 

Allgemeinen den Anforderungen entspricht.  
4. ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar 

Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.  
5. mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den An-

forderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können.  

6. ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den 

Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 

dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertre-

ten sind, nicht erbracht, können nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Leistungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung festge-

stellt werden. 

(5) Verweigert eine Schülerin/ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende 

Leistung bewertet. 

(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung ein Punktsystem vorsehen. Noten- und Punktsystem müssen sich wechselseitig um-

rechnen lassen. 

§ 49 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn (SchG) 

(2)… Ferner können nach Entscheidung der Versetzungskonferenz Aussagen zum Arbeits- 

und Sozialverhalten aufgenommen werden. Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zu einer 

einheitlichen Handhabung der Aussagen auf. Die Aufnahme der Fehlzeiten und der Aussagen 

zum Arbeits- und Sozialverhalten entfällt bei Abschluss und Abgangszeugnissen. 

§ 44 Information und Beratung (SchG) 

(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler  sowie deren Eltern über 

die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen sind die Bewertungs-

maßstäbe für die Notengebung und für Beurteilungen zu erläutern. Auf Wunsch werden ihnen 

ihr Leistungsstand mitgeteilt und einzelne Beurteilungen erläutert. Dies gilt auch für die Bewer-

tung von Prüfungsleistungen. 

§ 6 Leistungsbewertung, Klassenarbeiten, Nachteilsausgleich (APO SI) 
 
(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 Schulgesetz NRW. 

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem 

Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze 

schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind 

bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen. 
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(3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

sowie die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewer-

tung angemessen berücksichtigt. 

(4) Schülerinnen und Schüler erhalten eine Lernbereichsnote, wenn nach Maßgabe dieser 

Verordnung ein Lernbereich integriert unterrichtet wird. 

(5) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 Absatz 4 Schulgesetz NRW sind nach 

Entscheidung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers nachzuholen oder durch eine Prü-

fung zu ersetzen, falls dies zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist. 

(6) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. 

Häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei 

der Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das 

Alter, der Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu be-

achten. 

(7) Bei einem Täuschungsversuch  

1. kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu 

wiederholen,  

2. können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenü-

gend erklärt werden oder  

3. kann, sofern der Täuschungsversuch umfangreich war, die gesamte Leistung für unge-

nügend erklärt werden. 

(8) Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel 

schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung 

ersetzt werden. In den modernen Fremdsprachen können Klassenarbeiten mündliche An-

teile enthalten. Einmal im Schuljahr kann eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleich-

wertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Im Fach Englisch wird 

im letzten Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der 

mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt. 

(9) Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin 

oder eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszei-

ten und Prüfungszeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungs-

verfahren zulassen. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung 

des Lesens und Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüs-

sen und Berechtigungen bleiben unberührt. 

  

§ 7 Zeugnisse, Lern- und Förderempfehlungen (APO SI) 

 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende des Schulhalbjahres und zum Ende des 

Schuljahres Zeugnisse gemäß § 49 Schulgesetz NRW. Auf Antrag sind die am Ende des 

Schuljahres erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen auf dem Zeugnis zu vermerken. 

(2) Die Zeugnisse enthalten Noten für die Fächer, über die die Zeugnis- oder Versetzungskon-

ferenz entscheidet. Außerdem enthalten sie die nach § 49 Absatz 2 und 3 Schulgesetz 

NRW erforderlichen Angaben. 

(3) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers auf Grund der Leistungen im ersten 

Schulhalbjahr gefährdet, weist ein Vermerk im Halbjahreszeugnis darauf und auf etwaige 

Folgen einer Nichtversetzung (Überschreiten der Verweildauer, Schulformwechsel) hin. 

Ein fehlender Vermerk begründet keinen Anspruch auf Versetzung. 

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen in 

einem Fach abweichend vom Halbjahreszeugnis nicht mehr ausreichen, gilt § 50 Absatz 4 

Schulgesetz NRW. Die Eltern werden spätestens zehn Wochen vor dem Versetzungster-

min schriftlich benachrichtigt. Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder 
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einer Berechtigung verbunden, werden bei der Entscheidung über die Versetzung und die 

Vergabe des Abschlusses oder der Berechtigung auch Minderleistungen berücksichtigt, 

die nicht abgemahnt worden sind. 

(5) Die Schülerin oder der Schüler erhält eine individuelle Lern- und Förderempfehlung (§ 50 

Absatz 3 Schulgesetz NRW) neben dem Halbjahreszeugnis, wenn die Versetzung, der 

angestrebte Abschluss oder der Verbleib an der bisherigen Schulform gefährdet ist. Die 

Schule erstellt einen individuellen Förderplan und bietet den Eltern ein Beratungsgespräch 

an. Der Schülerin oder dem Schüler ist in der Regel die Gelegenheit zur Teilnahme an 

dem Beratungsgespräch zu geben. 

(6) .. 

 

1.3 Schulinterne Vereinbarungen 

 

 Regelmäßige Absprachen zu den Leistungsstandards/ Kompetenzüberprüfungen  in den 

Fachkonferenzen. 

 Bekanntgabe der Bewertungskriterien in den Lerngruppen am Anfang des Schuljahres 

durch die Fachlehrer/innen. 

 Eltern können die Standards in der Schule einsehen (Elternsprechtag, Sprechstunden…). 

 Bewertungsschemata  für Klassen- und Kursarbeiten müssen transparent sein. 

 Informierung über den Lern- und Leistungsstand und entsprechenden Fördermaßnahmen 

auf 4 Elternsprechtagen und einem Schülersprechtag pro Schuljahr. Darüber hinaus wer-

den individuelle Beratungsgespräche nach Bedarf angeboten. 

 Die Schulkonferenz hat sich auf Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten geeinigt (sie-

he Punkt 5) 

 Formulierung von Förderempfehlungen zum Zeugnis bei nicht ausreichenden Leistungen 

mit einer Einladung zu einem Fördergespräch. 

 

2.     Leistungsbewertung in Fächern mit schriftlichen Arbeiten 

 

In den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch (Kl.6) sowie den Wahl-

pflichtfächern Französisch, Sozialwissenschaften, Biologie, Informatik und Technik ab Klasse 

7 wird die Zeugnisnote aus den schriftlichen Arbeiten sowie den sonstigen Leistungen zu 

jeweils 50% ermittelt. 

2.1    Schriftliche Arbeiten 

 

2.1.1 Gesetzliche Vorgaben 

Siehe § 6 der APO SI unter 1.2 

Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten in Unterrichtsstunden nach der APO SI (Anlage 

zu §6): 
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Klasse Deutsch Englisch Mathematik Wahlpflichtunter-

richt 

Anzahl Dauer Anzahl Dauer Anzahl Dauer Anzahl Dauer 

5 6 1 6 bis zu 1 6 bis zu 1 - - 

6 6 1 6 bis zu 1 6 bis zu 1 6* bis zu 1 

7 6 1 - 2 6 1 6 1 6 bis zu 1 

8 5 1 - 2 5 1 - 2 5 1 - 2 5 1 

9 4 -5 2 - 3 4 - 5 1 - 2 4 - 5 1 -2 4 - 5 1 - 2 

10 4 - 5 2 - 3 4 - 5 1 - 2 4 - 5 2 4 - 5 1 - 2 

* Französisch 

Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über §6 der APO SI  

6.1.2  

Schriftliche Klassenarbeiten werden soweit wie möglich gleichmäßig auf die Schulhalbjahre 

verteilt, vorher rechtzeitig angekündigt, innerhalb von drei Wochen korrigiert, benotet, zurück-

gegeben und besprochen. Sie werden den Schülerinnen und Schülern zur Information der 

Eltern mit nach Hause gegeben. Erst danach darf in demselben Fach eine neue Klassenarbeit 

geschrieben werden.  

6.1.3  

Pro Tag darf nur eine schriftliche Klassenarbeit geschrieben werden. Für Nachschreibetermine 

kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen zulassen.  

6.1.4  

Andere Formen schriftlicher Leistungen neben Klassenarbeiten sind insbesondere Facharbei-

ten, Schülerarbeiten im Rahmen der Begabungsförderung, begleitete Formen der Dokumenta-

tion selbstgesteuerten Lernens und anforderungsbezogene Berichte über Betriebspraktika. 

6.5 zu Absatz 5  

Ein Leistungsnachweis ist nur nachzuholen oder durch eine in der Regel mündliche Prüfung 

zu ersetzen, wenn dieser von der Schülerin oder dem Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu 

vertretenden Gründen nicht erbracht werden konnte. Andernfalls wird die fehlende Leistung 

wie eine ungenügende Leistung bewertet. 

2.1.2 Schulinterne Vereinbarungen  

 Die Fachkonferenzen der Wahlpflichtfächer entscheiden jeweils für die Jahrgänge 9 und 

10, ob 4 oder 5 Kursarbeiten pro Schuljahr geschrieben werden. 

 Im Lehrerzimmer hängt ein Klassenarbeitsterminplan, auf dem die Klassen- und Kursar-

beiten frühzeitig eingetragen werden.  Zuvor findet mit der Schulleiterin eine Terminab-

sprache unter den Wahlpflichtkurslehrer/innen statt, damit diese an gemeinsamen Tagen 

schreiben, um nicht zu viele Wochen für die Hauptfächer D, M und E zu blockieren. 

 An einem Tag, an dem eine Klassenarbeit geschrieben wird erfolgt keine weitere schriftli-

che Leistungsüberprüfung. 
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 Für Alternativen zu schriftlichen Klassenarbeiten (siehe §6 Abs.8 der APO SI) werden in 

den Fachschaften transparente Erwartungs- und Bewertungsbögen erstellt, die die Einzel-

leistungen berücksichtigen. 

 Nach Bedarf werden offizielle Nachschreibtermine angesetzt. 

 Vor den Arbeiten werden fächerbezogen Vorbereitungs- / Selbsteinschätzungsbögen 

eingesetzt. 

 Es gibt einen einheitlichen Bewertungsmaßstab: 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 
91-100% 78-90% 64-77% 50-63% 25-49% 0-24% 

 

 Fächerbezogen werden  transparente Rückmeldebogen mit Förder- und Forderempfeh-

lungen eingesetzt. 

 Regelmäßige Vorlage von Klassen- und Kursarbeiten inklusive Bewertungsschema 

und Erläuterung des Lernstands sowie der Fördermaßnahmen bei der Schulleiterin. 

2.2 Sonstige Leistungen im Unterricht  

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen“ erfasst die Qualität, die Quantität und die Kon-

tinuität der mündlichen (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzvorträge, Referate.., 

schriftlichen (z.B. Protokolle, Mappen, Portfolios, Lerntagebücher…ausgenommen der 

schriftlichen Klassenarbeiten) und praktischen (Recherche, Befragungen, Simulationen, Ex-

perimente, Übungen, Präsentationen…) Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Diese 

werden in einem kontinuierlichen Prozess vor allem auf der Grundlage von Diagnosen und 

Beobachtungen von Schülerhandlungen während des Schuljahres beurteilt.  

2.2.1 Gesetzliche Vorgaben  

Siehe § 6 (2) und (3) APO SI 

Die sonstigen Leistungen bilden in den Fächern mit Klassenarbeiten 50% der Zeugnisnote. 

Die Fachkonferenzen beschließen nach §70 SchulG entsprechende Gewichtungen und kom-

petenzorientierte Kriterien.  

2.2.2 Schulinterne Vereinbarungen 

 Die Noten für die sonstigen Leistungen werden den Schülerinnen und Schülern bzw. den 

Eltern regelmäßig mitgeteilt (Richtwert: 2x pro Halbjahr) 

 Fachspezifische Vereinbarungen siehe unter Punkt 8 

2.3 Lernstandserhebungen 

 

An den zentralen Tests nehmen alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassen in Deutsch, 

Englisch und Mathematik teil.  

Lernstandserhebungen werden nicht als Klassenarbeit gewertet und nicht benotet (siehe 

§ 48 Absatz 2 Satz 3 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des MSW vom 20.12.2006 

(BASS 12-32 Nr. 4) in der zurzeit gültigen Fassung vom 25.02.2012). 

Sie sind ein Diagnoseinstrument und bieten den Lehrerinnen und Lehrern Informationen, über 

welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler einer Lern-

gruppe verfügen und inwieweit in den untersuchten Teilbereichen die fachlichen Anforderun-

gen der nationalen Bildungsstandards und der Lehrpläne erfüllt wurden. 
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2.4 Nachteilsausgleich 

 

Für Schülerinnen und Schüler mit 

 einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung die mit zielgleicher Förderung die 

Abschlüsse der Bildungsgänge der Realschule anstreben 

 Behinderungen  

 medizinisch attestierten Erkrankungen  

 nachgewiesener LRS 

 

kann von der Schulleiterin ein Nachteilsausgleich gewährt werden. – sowohl im Unterricht und 

bei Klassenarbeiten als auch in den zentralen Abschlussprüfungen nach der 10. Klasse.  

 

Die Rechtsgrundlage für diesen Anspruch ist in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des GG, in den §§ 1 und 2 

SchulG für das Land Nordrhein-Westfalen, im Sozialgesetzbuch IX - § 126, sowie in den Aus-

bildungsordnungen dokumentiert. 

Die Erziehungsberechtigten beantragen formlos für ihre Kinder die Gewährung eines Nach-

teilsausgleichs unter Vorlage eines ärztlichen Attests. Die Schule prüft in Kontakt mit den Er-

ziehungsberechtigten die Voraussetzungen, gewichtet die pädagogischen Erfordernisse, ent-

scheidet und sichert die Umsetzung in den Unterrichtsfächern. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden konkret benannt (z.B. angemessene Zeitzugaben, ver-

größerte Vorlagen mit den Aufgabenstellungen…).  

Die Regelungen werden in den Jahrgangs-/ Klassenkonferenzen und in den Zeugniskonferen-

zen kommuniziert, damit alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen die Maßnahmen umsetzen 

können.  

 

3. Leistungsbewertung in Fächern ohne schriftliche Arbeiten 

Die Leistungsbewertung erfolgt in diesen Fächern ausschließlich im Beurteilungsbereich 

„Sonstige Leistungen im Unterricht“ (siehe Punkt 2.2). Sie bezieht sich insgesamt auf die 

im Unterricht erworbenen Kompetenzen und erfolgt durch unterschiedliche Formen der Lern-

erfolgsüberprüfung. 

3.1 Gesetzliche Vorgaben 

 Siehe § 6 (2) und (3) der APO SI unter 1.2 

 Die Fachkonferenzen beschließen nach §70 SchulG entsprechende Gewichtungen und 

kompetenzorientierte Kriterien.  

3.2. Schulinterne Vereinbarungen 

 Die Noten für die sonstigen Leistungen werden den Schülerinnen und Schülern bzw. den 

Eltern regelmäßig mitgeteilt (Richtwert: 2x pro Halbjahr) 

 Fachspezifische Vereinbarungen siehe unter Punkt 8 

 

4. Leistungsbewertung in den Werkstätten 

 

Werkstätten sind Wahlpflicht-Arbeitsgemeinschaften, die anders als im Fachunterricht be-

notet werden. Bei der Beurteilung der Leistung stehen das Engagement der Schülerinnen und 

Schüler, ihre Zuverlässigkeit und das soziale Miteinander als Bewertungskriterien im Fokus. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zp10/angebot-home/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
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Es gibt die Notenbereiche "mit besonderem Erfolg teilgenommen"; "mit Erfolg teilgenommen" 

sowie "teilgenommen". 

Freiwillige Arbeitsgemeinschaften werden nicht benotet. Es sind zusätzliche Unterrichtsveran-

staltungen, die sich nicht auf die Fächer der Stundentafeln beziehen müssen. Sie werden nicht 

auf die nach den Stundentafeln vorgesehene Wochen- oder Jahresstundenzahl angerechnet 

und nicht benotet. 

 

5.   Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten 

Die Schulkonferenz hat sich auf folgende Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten geei-

nigt: 

Standardformulierung 
 

o Das Arbeits- und Sozialverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen 

in vollem Umfang. 

Formulierungsvorschläge für Abweichungen in positiver Hinsicht 
 

o Das Arbeits- und Sozialverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen 

in besonderem Maße, weil NN in vorbildlicher Weise Verantwortung übernimmt und sich 

für die Klasse einsetzt. 

o Das Arbeits- und Sozialverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen 

in besonderem Maße, weil NN schulische Aufgaben mit beispielhafter Zuverlässigkeit / 

Selbstständigkeit wahrnimmt. 

Formulierungsvorschläge für Abweichungen in negativer Hinsicht 
 

o Das Arbeitsverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen nicht in 

vollem Umfang, weil NN oft nicht konzentriert im Unterricht arbeitet und wenig Leistungs-

bereitschaft zeigt. 

o Das Arbeitsverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen nicht in 

vollem Umfang, weil NN Aufgaben oft nicht vollständig und termingerecht erledigt / Hefte 

und Mappen nicht ordentlich führt / seine Lern- und Arbeitsmaterialien nicht in ordentli-

chem Zustand bereithält. 

o Das Arbeitsverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen nicht in 

vollem Umfang, weil NN oft nicht pünktlich zum Unterricht erscheint. 

o Das Sozialverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen nicht in vol-

lem Umfang, weil NN Absprachen oft nicht einhält. 

o Das Sozialverhalten entspricht den in der Schule getroffenen Vereinbarungen nicht in vol-

lem Umfang, weil NN häufig Respekt gegenüber den am Schulleben Beteiligten vermissen 

lässt. 

 

6 Grundsätze der Leistungsbewertung für Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse   

      (A/V-Klasse) 

 

Innerhalb der 2 Jahre, während derer die SuS maximal in der Internationalen Klasse beschult 
werden, setzen die dort unterrichtenden Lehrkräfte sich regelmäßig zu Gesprächen über den 
Entwicklungsstand zusammen. Diese erfolgen auf der Grundlage von Beobachtungsbögen, 
die sowohl den Leistungsstand als auch das Arbeits- und Sozialverhalten dokumentieren. Sehr 
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hilfreich wäre es, wenn die Kolleginnen, die mit der Klassenleitung betraut sind, über eine 
Teamstunde verfügen würden. 

Natürlich ist die Internationale Klasse auch fester Bestandteil der Zeugniskonferenzen. Hier 
beraten alle in der Klasse unterrichtenden LehrerInnen darüber, welche SuS ganz in Regel-
klassen einsteigen können bzw. an andere Schulformen wechseln sollten. 

Zum Abschluss der Internationalen Klasse soll möglichst auch ein Sprachdiplom erworben 
werden. Dies ist insbesondere für die SuS wichtig, die erst so spät nach Deutschland / in die 
Internationale Klasse gekommen sind, dass sie wenig Aussicht haben, einen regulären Schul-
abschluss zu schaffen. Auf Grund der großen Brisanz dieses Problems arbeitet die Landesko-
ordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren an einem Konzept, solchen SuS we-
nigstens dieses Sprachdiplom zu ermöglichen. 

Zeugnisausgabe 

Am Tag der Zeugnisausgabe findet kein Unterricht statt. Die SchülerInnen bekommen indivi-
duelle Termine, die sie gemeinsam mit ihren Eltern wahrnehmen. Ggf. werden auch hier 
Sprachmittler bestellt. Jede Familie hat dann ausreichend Zeit, um das Textzeugnis mit der 
Klassenleitung zu besprechen. Lernfortschritte, aber auch Defizite werden aufgezeigt und wei-
tere Lern- und Fördermöglichkeiten werden ausführlich besprochen. Am Ende des Gesprächs 
steht ein „Lernvertrag“, der die Lernperspektive für das folgende Halbjahr festlegt. 

 

 

7. Qualitätssicherung  

 Leistungsstände, Zeugnisnoten und Fördermaßnahmen werden mit den Schülerinnen und 

Schülern sowie den Erziehungsberechtigten auf Grundlage der vereinbarten Standards 

besprochen.  

 Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen und deren Konsequenzen für die weitere Ar-

beit werden regelmäßig in den schulischen Gremien erläutert. 

 Die Fachschaften nehmen einen regelmäßiger Abgleich mit den aktuellen Lehrplänen vor 

und orientieren sich an lehrplangerechten Lehrwerken. 

 Es erfolgt ein Austausch über Aufgabenstellung und Bewertung von Klassenarbeiten (z.T. 

gemeinsame Vorbereitung und Parallelarbeiten) in den Fachschaften. 

 Der Schulleiterin werden regelmäßig Klassen- und Kursarbeiten inklusive Bewertungs-

schema und Erläuterung des Lernstands sowie der Fördermaßnahmen vorgelegt. 

 Im 2. Halbjahr des 10. Schuljahres  werden Förderkurse eingerichtet und Probeklassenar-

beiten vor der ZP geschrieben.  

8.   Beschwerden und Widerspruch 

Zunächst sollte bei Unstimmigkeiten von Leistungsbewertungen immer erst das direkte Ge-

spräch mit  den entsprechenden Fachlehrer/innen gesucht werden. 

Wenn eine Note mit einem Widerspruch angefochten werden soll, muss es sich bei ihr um 

einen Verwaltungsakt handeln. Verwaltungsakte sind in diesem Zusammenhang: 

o Versetzung, Nichtversetzung, Vorversetzung 

o alle Versetzungszeugnisse 

o Zuerkennung eines Abschlusses 
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Der Widerspruch kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift sowohl bei der Schule, die den Verwaltungsakt er-

lassen hat, als auch bei der Schulaufsichtsbehörde eingelegt werden (§ 70 Abs. 1 S. 1 

VwGO). 

Grundsätzlich ist eine Klassenarbeitsnote oder Einzelnote in einem Fach kein Verwaltungsakt. 

Gegen sie kann mit einer form- und fristlosen Beschwerde vorgegangen werden. 
 

Ein Ausnahmefall wäre dann gegeben, wenn die beantragte Anhebung der Einzelnote auch 

die Änderung eines Verwaltungsaktes (z. B. Versetzungsentscheidung, Qualität eines Ab-

schlusses) herbeiführen würde. In diesem Fall ist die beanstandete Note im Widerspruchsver-

fahren zu prüfen. 
 

(https://www.bezreg-detmold.nrw.de/.../Widerspruchverfahren) 

 

9.   Fachspezifische Leistungsbewertung in den einzelnen Unterrichtsfächern 

 

Siehe Einzeldateien 

 

 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/.../Widerspruchverfahren

